
Anlage zur Beschlussvorlage 03/2022 – Stand 29.03.2022

Einvernehmenserteilung zu den Vereinbarungen nach § 11a Kinderförderungsgesetz Land Sachsen-
Anhalt (KiFöG LSA) für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft;
hier: Kindertageseinrichtung "Hort Freizeithaus" Happy Children gGmbH Nienburg (Saale)

In der Stadtratssitzung vom 03.02.2022 wurde die o.g. Beschlussvorlage zurückgestellt, mit der
Bitte, noch einmal das Gespräch mit örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FD Jugend und
Familie) zu suchen.

Die Gespräche mit dem FD Jugend und Familie wurden am 23.02.2022 und am 29.03.2022
geführt.

Reinigungskosten (betrifft die Beschlussvorlagen 01/2022, 02/2022 und 03/2022):

Grundsätzlich sollten die Kosten für technisches Personal als Gesamtheit betrachtet und nicht
isoliert voneinander beurteilt werden. Vor diesem Hintergrund ist anzumerken, dass der Träger für
die Kita Latdorf insgesamt (Hausmeister, Reinigung, Wirtschaftskraft) 42.546,30 € eingereicht hat
(Datenblätter mit Stand 10.05.2021), nach Prüfung jedoch insgesamt lediglich 36.951,85 €
anerkannt wurden. Die Kürzungen ergaben sich für den Hausmeister sowie die Wirtschaftskraft, da
die tatsächlichen Einsatzzeiten jene laut Richtlinie überschritten haben. Demgegenüber ist für den
Bereich Reinigung keine Ausschöpfung des Einsatzpotenzials seitens des Trägers erfolgt, weswegen
unter Beachtung vorgenannter Prämissen eine Verrechnung vorgenommen werden konnte, sodass
es hier zu einer Verschiebung tatsächlich anfallender Kosten gekommen ist. Die Reinigungskosten
sind im Vergleich zur Einreichung gestiegen, die Kosten von Hausmeister und Wirtschaftskraft
allerdings gesunken. Hier besteht ein Interesse daran, für den Träger eine Planungssicherheit
herzustellen, da dieser seine arbeitsvertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen hat.

Gleiches gilt für die Kita Nienburg, wobei für den techn. Bereich (Hausmeister, Reinigung,
Wirtschaftskraft in den Datenblättern Stand 20.07.2021) 51.355,11 € eingereicht, jedoch nur
36.951,85 € anerkannt wurden.

Auch im Hort ist eine Berechnung nach Richtlinie erfolgt, nachdem die Personalkosten des
Hausmeisters entsprechend gekürzt worden sind. Noch zur Verfügung stehende Einsatzzeiten der
Wirtschaftskraft sind entsprechend auf die Reinigung angerechnet worden.

Personalkosten Hort Freizeithaus:

Es ist eine Neuberechnung der Personalkosten auf Grundlage einer Belegung mit einer
durchschnittlichen Betreuungszeit von 5h im Sekundarschulhort erfolgt (siehe Platzkosten im
Einvernehmen mit Stand v. 03.03.22 – diese Anlage würde Ihnen am 22.03.2022 zur Verfügung
gestellt). Für den Grundschulhort werden weiterhin 6 h durchschnittlich zugrunde gelegt. Der FD hat
hier Rücksprache mit dem Träger gehalten, dieser würde sich damit einverstanden erklären.
In diesem Bereich haben sich dementsprechend die Platzkosten verringert.

Weitere notwendige Anpassungen (z.B. Verträge) werden für das neue Kindergartenjahr anvisiert.

Die Stadtverwaltung schlägt nun vor, das Einvernehmen unter diesen Gesichtspunkten zu erteilen und
ändert die Beschlussempfehlung:

Der Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) beschließt, das Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe lt. Vereinbarung für die Kindertageseinrichtung in freier Trägerschaft “Hort
Freizeithaus” in Nienburg (Saale) zu erteilen.
Der Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) ermächtigt die Bürgermeisterin, Frau Susan Falke, die
Vereinbarung zu unterzeichnen.


